
Artikel 64

1 Vor Ablauf der Wahlperiode findet eine Auflösung der 
Volkskammer nur durch eigenen Beschluß statt.
2 Ein solcher Beschluß bedarf der Zustimmung von min
destens zwei Dritteln der gewählten Abgeordneten.
3 Spätestens am 60. Tage nach Ablauf der Wahlperiode 
oder am 45. Tage nach Auflösung der Volkskammer muß 
deren Neuwahl stattfinden.

Artikel 65

1 Das Recht zur Einbringung von Gesctzcsvorlagcn 
haben die Abgeordneten der in der Volkskammer vertre
tenen Parteien und Massenorganisationen, die Ausschüsse 
der Volkskammer, der Staatsrat, der Ministerrat und der 
Freie Deutsche Gewerkschaftsbund.
2 Die Ausschüsse der Volkskammer beraten die Ge
setzesvorlagen und legen ihre Auffassung dem Plenum der 
Volkskammer vor.
3 Entwürfe grundlegender Gesetze werden vor ihrer Ver
abschiedung der Bevölkerung zur Erörterung unterbreitet. 
Die Ergebnisse der Volksdiskussion sind bei der endgülti
gen Fassung auszuwerten.
4 Die von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze 
werden vom Vorsitzenden des Staatsrates innerhalb eines 
Monats im Gesetzblatt verkündet.
5 Gesetze treten am 14. Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft, soweit sie nichts anderes bestimmen.
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